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Ein strategischer Ausblick 
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Herausforderungen

Anja Schulz

Im aktuellen schwierigen wirtschaftli-

chen Umfeld, das durch Inflation, Unsi-

cherheit über die Energieversorgung und 

Lieferkettenengpässe geprägt ist, schei-

nen regulatorische Debatten in den Hin-

tergrund zu treten oder nur Experten 

vorbehalten zu sein. Dennoch ist es gera-

de jetzt wichtig, den Blick auf die Wir-

kung der Bankenaufsicht in den vergan-

genen Jahren sowie auf ihre Vorhaben 

und Aufgaben in den nächsten Jahren zu 

richten – mit Fokus auf die deutsche Kre-

ditwirtschaft. Mit welcher Ausgangsbasis 

gehen die Institute in den erwarteten 

wirtschaftlichen Abschwung? Welche zu-

sätzlichen Belastungen aus der Umset-

zung von Neuregelungen kommen auf 

diese zu? Stehen den Aufsehern die rich-

tigen Instrumente zur Verfügung, um die 

Institute bei der Ausübung ihrer volks-

wirtschaftlichen wichtigen Funktion der 

Kreditvergabe zu unterstützen?

Bilanz der regulatorischen  
Aktivitäten der vergangenen Jahre

Die als Konsequenzen aus der Finanz-

marktkrise der Jahre 2007/08 abgeleite-

ten und bereits anzuwendenden Maß-

nahmen der Regulatoren haben die 

Bankenaufsicht grundlegend verändert. 

Einerseits haben sowohl die Anzahl als 

auch die Komplexität der regulatorischen 

Vorgaben erheblich zugenommen. Dies 

schlägt sich unter anderem darin nieder, 

dass der Umfang der Capital Require-

ments Directive (CRD) und der Capital Re-

quirements Regulation (CRR) mit jeder 

Überarbeitung erheblich steigt und die 

Anzahl der Papiere (zum Beispiel Regula-

tory Technical Standards, RTS, und Imple-

menting Technical Standards, ITS), die 

diese Vorschriften konkretisieren, immer 

größer wird. All diese Regularien müssen 

– gegebenenfalls nach Übernahme in 

deutsches Recht – von deutschen Kredit-

instituten umgesetzt beziehungsweise 

eingehalten werden. 

Andererseits wird bei der Aufsichtstätig-

keit nunmehr zwischen einer mikropru-

denziellen und einer makroprudenziellen 

Perspektive1) unterschieden. Die Verant-

wortung für die mikroprudenzielle Auf-

sicht liegt bei der Europäischen Zentral-

bank (EZB), die bei der Ausübung auf 

deutscher Ebene von der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

und Deutscher Bundesbank unterstützt 

wird. 

Um im Rahmen der Aufsichtstätigkeit 

identifizierte Schwachstellen oder Risi-

ken bei den Kreditinstituten zu reduzie-

ren oder zu beseitigen, stehen diesen 

verschiedene Instrumente, wie Kapital- 

oder Liquiditätszuschläge und prozessua-

le Maßnahmen, zur Verfügung. Die Auf-

gaben im Rahmen der makropruden-

ziellen Aufsicht sind in erster Linie auf 

europäischer Ebene beim Europäischen 

Ausschuss für Systemrisiken (European 

Systemic Risk Board, ESRB) und auf deut-

scher Ebene beim Ausschuss für Finanz-

stabilität (AFS) angesiedelt. Beide Aus-

schüsse haben die übergeordnete Aufgabe, 

systemische Risiken frühzeitig zu erken-

nen und entsprechende Gegenmaßnah-

men vorzuschlagen. Seit einigen Jahren 

warnen sie insbesondere vor den Risiken 

aus einer möglichen Überbewertung 

deutscher Wohnimmobilien und plädie-

ren für die Einleitung entsprechender 

Gegenmaßnahmen. Dieser Warnung ent-

sprechend hat die BaFin mit der Allge-

meinverfügung vom 30. März 2022 die 

Etablierung eines Kapitalpuffers für sys-

temische Risiken nach § 10e KWG für mit 

deutschen Wohnimmobilien besicherte 

Kredite in Höhe von zwei Prozent ab Fe-

bruar 2023 angeordnet.

Auch als Resultat all dieser neuen regula-

torischen Vorgaben haben die deutschen 

Institute ihre Kapital- und Liquiditätsaus-

stattung deutlich verbessert: sowohl mit 

Blick auf die Höhe als auch auf die Quali-

tät. So bildeten sie in den letzten Jahren 

Kapital- und Liquiditätspuffer teils deut-

lich über die geforderte Mindesthöhe 

 hinaus. Selbst die Corona-Pandemie hat 

bisher dieses positive Bild nicht wesent-

lich beeinträchtigt. Somit sollten die Ins-

titute nun für die erwarteten schwieri-

gen Zeiten gut mit Kapital und Liquidität 

ausgestattet sein.

Widerstandsfähigkeit  
deutscher Kreditinstitute

Ende September haben BaFin und Deut-

sche Bundesbank die Ergebnisse des dies-

jährigen LSI-Stresstest veröffentlicht, an 

dem 1 299 Kreditinstitute und 17 Bau-

„Die Situation während der Pande mie unterscheidet sich  

von den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.“
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sparkassen teilnahmen. Da dieser Stress-

test auf die mittelgroßen und kleineren 

Kreditinstitute ausgerichtet ist, die als 

weniger bedeutende Institute (Less Signi-

ficant Institutions, LSI) eingestuft sind 

und der direkten Aufsicht durch BaFin 

und Deutscher Bundesbank unterliegen, 

repräsentiert der Teilnehmerkreis zwar 

91 Prozent der Institute aber lediglich 45 

Prozent der gesamten Bilanzsumme in 

Deutschland.

Das dem Stresstest zugrunde liegende 

adverse Szenario, das auch zur Bestim-

mung der individuellen Eigenmittelziel-

kennziffer der LSIs genutzt wird, stand 

bereits vor Februar 2022 fest. Daher be-

rücksichtigt es nicht die aktuellen Ent-

wicklungen, wie den Krieg in der Ukraine 

und die dadurch verursachte Energie-

knappheit beziehungsweise -preissteige-

rung sowie den schrittweisen Anstieg  

der EZB-Zinssätze um 200 Basispunkte als 

Maßnahme gegen die hohe Inflation. 

Das Szenario unterstellt einen schweren 

wirtschaftlichen Abschwung, das heißt 

einen erheblichen Rückgang des deut-

schen Bruttoinlandprodukts und einen 

Anstieg der Arbeitslosenquote sowie ei-

nen plötzlichen Zinsanstieg um 200 Basis-

punkte. In der betrachteten dreijährigen 

Stressperiode sinkt die harte Kernkapital-

quote der teilnehmenden Institute 

durchschnittlich von 17,7 auf 14,5 Pro-

zent Ende 20242) und liegt über den re-

gulatorisch geforderten Mindestquoten.3)

Damit wären die Institute bei diesem zu-

grunde liegenden Szenario überlebens-

fähig und würden trotz der unterstellten 

schlechten Wirtschaftssituation über aus-

reichend Kapital verfügen, um das Kre-

ditangebot aufrechtzuerhalten. Nach 

Analysen der EZB haben auch die großen 

und als bedeutend eingestuften Institute 

(Significant Institutions, SI) gegenwärtig 

eine gute Kapital- und Liquiditätsausstat-

tung.4)

Auch wenn die negativen Annahmen des 

Szenarios von den aktuellen Entwicklun-

gen teilweise eingeholt wurden, vertre-

ten BaFin und Deutsche Bundesbank die 

Ansicht, dass die Ergebnisse weiterhin 

belastbar sind und derzeit keine Kredit-

klemme zu erwarten ist. Daher halten sie 

bisher auch an der geplanten Einführung 

des antizyklischen Kapitalpuffers nach 

§ 10d KWG in Höhe von 0,75 Prozent und 

des bereits erwähnten zusätzlichen Sys-

temrisikopuffers für mit Wohnimmobi-

lien besicherte Kredite in Höhe von zwei 

Prozent zum 1. Februar 2023 in Deutsch-

land fest.

Makroprudenzielle Maßnahmen

Trotz der guten und aktuell beruhigen-

den Resultate müssen die prognostizier-

ten negativen Wirtschaftsentwicklungen 

und ihre Auswirkungen auf einzelne Ins-

titute sowie auf die gesamte Kreditwirt-

schaft überwacht werden. Denn ein 

Übergreifen der angespannten wirt-

schaftlichen Situation vieler Unterneh-

men auf die Kreditinstitute sollte verhin-

dert werden. Aktuell warnen der ESRB 

und auf deutscher Ebene der AFS vor ei-

ner signifikant erhöhten Risikolage und 

daraus resultierenden Verwundbarkeiten 

im europäischen und deutschen Finanz-

system. Das AFS fordert die Kreditinstitu-

te dazu auf, mit Blick auf die Risiken 

 vo rausschauend zu agieren und diese 

konservativ bei der Ermittlung des Risiko-

vorsorgebedarfs und der Kapitalplanung 

zu bewerten. BaFin und Deutsche Bun-

desbank sollen nach Auffassung des AFS 

an der Einführung des antizyklischen Ka-

pitalpuffers und des Systemrisikopuffers 

festhalten, da diese einen wichtigen Bei-

trag zur Stärkung der Widerstandsfähig-

keit der deutschen Kreditwirtschaft dar-

stellen.5)

Allerdings sind nicht nur die Auswirkungen 

der erwarteten wirtschaftlichen Verschlech-

terung und des gestiegenen Zinsniveaus 

auf die Risikosituation der Kreditinstitute 

aufmerksam zu beobachten, sondern 

auch die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung 

des erforderlichen Kreditangebots. Zu 

 Beginn der Corona-Pandemie hatten die 

Aufsichtsbehörden verschiedene Ad-hoc-

Maßnahmen beschlossen, um unter ande-

rem temporäre Erleichterungen bei den 

Kapital- und Liquiditätsanforderungen zu 

schaffen und damit auch der sogenann-

ten Prozyklizität6) risikoorientierter Ei-

genkapitalvorschriften entgegenzuwirken. 

Als Beispiele zu nennen sind, dass der in 

§ 10c KWG geregelte Kapitalerhaltungs-

puffer oder auch die Liquiditätsdeckungs-

quote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) vor-

übergehend nicht eingehalten werden 

mussten, und die BaFin auf die zum 1. Juli 

2020 ursprünglich geplante Einführung 

des antizyklischen Kapitalpuffers in Höhe 

von 0,25 Prozent verzichtete. 

Die Situation während der Corona-Pande-

mie unterscheidet sich von den aktuellen 

Prof. Dr. Anja Schulz

Inhaberin der Stiftungsprofessur für Banken-
regulierung, Hochschule für Finanzwirtschaft 
& Management (HFM), Bonn

Auch wenn angesichts der mannigfaltigen Kri-
sen derzeit regulatorische Debatten in den Hin-
tergrund zu geraten scheinen, empfiehlt Anja 
Schulz, den Blick trotzdem auf die Wirkung der 
Bankenaufsicht in den vergangenen Jahren, 
aber auch auf ihre Vorhaben und Aufgaben in 
den nächsten Jahren zu richten. Die Auswirkun-
gen der großen Finanzkrise haben dabei die 
Bankenaufsicht grundlegend verändert. Da-
durch habe sowohl die Anzahl als auch die 
Komplexität der regulatorischen Vorhaben zu-
genommen. Wichtige noch ausstehende Vor-
haben seien unter anderem die Finalisierung 
der Basel-III-Umsetzung sowie die anstehende 
7. Novelle der MaRisk, die bedeutende Prozess- 
und IT-Änderungen auslösen werde. Das Thema 
digitale Resilienz werde zudem im Digital Ope-
rational Resilience Act (DORA) reguliert werden. 
Die Autorin kommt zu dem Schluss, dass die 
Herausforderungen für Aufsicht und Institute 
hoch blieben, dass sich jedoch beide dafür in 
einer guten Ausgangssituation befänden. (Red.)
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wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. In 

der Pandemie gerieten Unternehmen mit 

einem grundsätzlich gesunden Geschäfts-

modell aufgrund von temporären Pro-

duktionsaussetzungen, Lieferkettenpro-

blemen oder durch Lockdowns vor allem 

in Liquiditätsprobleme, die mithilfe der 

Kreditinstitute beseitigt werden konnten 

und sollten. Die jüngsten Entwicklungen 

der Energie- und Rohstoffpreise und die 

vermutlich langfristigen höheren Preisni-

veaus sowie die fortbestehenden Liefer-

kettenprobleme können dazu führen, 

dass bestimmte Geschäftsmodelle nicht 

mehr profitabel und zukunftsfähig sind. 

Zwar ist die Erhaltung derartiger Unter-

nehmen durch Bereitstellung von Kredi-

ten ökonomisch nicht sinnvoll, allerdings 

könnte die Finanzierung der Transforma-

tion dieser Unternehmen sich lohnen. 

Diese können Institute allerdings nur er-

füllen, wenn sie über ausreichend – regu-

latorisch nicht gebundenes – Eigenkapi-

tal und liquide Mittel verfügen.

Das Spannungsfeld zwischen Aufrechter-

haltung der Finanzstabilität und der Si-

cherstellung des Kreditangebots ist den 

Aufsichtsbehörden durchaus bewusst. 

Die aktuelle Situation, in der große ge-

samtwirtschaftliche Unsicherheiten be-

stehen, erfordern ein besonderes Au-

genmaß. Als mögliche und schnell 

umzusetzende Maßnahme hinsichtlich 

Kapitalentlastungen stehen der Verzicht 

auf die ab Februar 2023 geplante Einfüh-

rung des antizyklischen Kapitalpuffers 

und/oder des Systemrisikopuffers im Mit-

telpunkt der Diskussionen zwischen Auf-

sichtsbehörden und Kreditinstituten. 

Zielsetzung und Wirkungsweise  
der Kapitalpuffer

Der Kapitalerhaltungspuffer sowie der 

antizyklische Kapitalpuffer, beide aus har-

tem Kernkapital bestehend, wurden mit 

dem Basel-III-Rahmenwerk zur Vermei-

dung der unerwünschten Wirkungen ei-

ner Prozyklizität der Eigenmittelanforde-

rungen auf das Kreditangebot eingeführt. 

Der Kapitalerhaltungspuffer beträgt 2,5 

Prozent und verfolgt neben der Erhö-

hung des geforderten Eigenmittelbetrags 

die Zielsetzung, dass in wirtschaftlichen 

Abschwungphasen zusätzliches Kapital 

zur Verlustabsorption und zur Kreditver-

gabe verfügbar ist, um die Prozyklizität 

zu reduzieren. Durch die verpflichtende 

Wiederauffüllung des Kapitalpuffers in 

wirtschaftlichen Aufschwungphasen wer-

den hingegen eventuelle Übertreibungen 

im Kreditwachstum begrenzt.

Die Konzeption des antizyklischen Kapi-

talpuffers ist stärker darauf ausgerichtet, 

extremes Kreditwachstum in einzelnen 

Volkswirtschaften abzumildern. Die Höhe 

des antizyklischen Kapitalpuffers wird in 

Deutschland von der BaFin festgelegt, 

die sich dabei auf ein gemeinsam mit der 

Deutschen Bundesbank erstelltes Metho-

denpapier7) stützt. Die Festlegung kann 

in Schritten von 0,25 Prozentpunkten bis 

zu seinem Höchstwert von 2,5 Prozent er-

folgen. Bisher bestand in Deutschland 

noch keine Verpflichtung zur Einhaltung 

dieses Kapitalpuffers.

Der mit den Kapitalpuffern beabsichtigte 

Mechanismus kann jedoch in einer wirt-

schaftlichen Abschwungphase nur funk-

tionieren, wenn zum einen der zusätz-

liche Kapitalaufbau erfolgt ist. Zum 

anderen müssen alle Stakeholder eines 

Kreditinstituts die von den Aufsichtsbe-

hörden – aufgrund makroprudenzieller 

Erwägungen – erlaubte Auflösung oder 

Abschaffung des Kapitalpuffers – auch 

mikroprudenziell – dulden und dürfen 

somit keine permanente Einhaltung des 

Kapitalpuffers in voller Höhe erwarten. 

Inwieweit die beabsichtigte Wirkung der 

Kapitalpuffer sich auch in der Realität 

zeigt, ist bisher nur wenig empirisch un-

tersucht. In einem im September 2022 

veröffentlichten Arbeitspapier der EZB 

zeigen die Autoren, dass die in der Coro-

na-Pandemie ergriffenen Maßnahmen 

zur Reduzierung der Kernkapitalanforde-

rungen, zum Beispiel über die Nutzung 

der Kapitalpuffer, eine Stützung des Kre-

ditangebots bewirkten.8) 

Finalisierung  
der Basel-III-Umsetzung

Neben den skizzierten Herausforderun-

gen in der Aufsichtspraxis sind auch gro-

ße und bedeutende Vorhaben in der re-

gulatorischen Pipeline. Bereits am 27. 

Oktober 2021 veröffentlichte die EU-Kom-

mission die Entwürfe zur sogenannten 

CRR III und CRD VI, mit dem die Restanten 

von Basel III, auch mitunter Basel IV ge-

nannt, in europäisches Recht umgesetzt 

werden sollen. Der Begriff „Restanten“ 

klingt hier möglicherweise zu unbedeu-

tend, was keinesfalls gerechtfertigt wäre. 

Denn die Neuregelungen sind sowohl mit 

erheblichen Anpassungen der Prozesse, 

Datenhaushalte und IT-Systeme als auch 

teilweise mit steigenden Kapitalanforde-

rungen der Kreditinstitute verbunden. 

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde 

(European Banking Authority, EBA) hat 

der Finalisierung der Basel-III-Umsetzung 

eine Priorität im Arbeitsprogramm 2023 

zugewiesen und  beabsichtigt, diverse Pa-

piere zur Konkretisierung einzelner CRR-

III- oder CRD-VI-Vorschriften im nächsten 

Jahr vorzulegen.9)

In dem Regelungspaket, das noch die 

letzten in der Finanzmarktkrise 2007/08 

identifizierten Schwachstellen beseitigen 

soll, sind insbesondere die neuen Stan-

dardansätze für Kreditrisiken (KSA) und 

operationelle Risiken enthalten. Überdies 

werden die Regelungen für den auf In-

ternen Ratings basierenden Ansatz (IRB) 

grundlegend verändert und zur Ermitt-

lung höherer Eigenmittelanforderungen 

führen. Einerseits ist nur noch für wenige 

Portfolios, wie für das Mengengeschäft 

und für mittlere und kleinere Unterneh-

men, die Nutzung des fortgeschrittenen 

IRB-Ansatzes erlaubt, bei denen neben 

der Ausfallwahrscheinlichkeit des Kredit-

nehmers weitere Risikoparameter der Fi-

nanzierung (zum Beispiel Verlustquote, 

LGD und Kreditkonversionsfaktor, CCF) 

„Die EBA hat der Finalisierung der Basel-III-Umsetzung  

eine Priorität im Arbeitsprogramm 2023 zugewiesen.“
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von den Kreditinstituten selbst geschätzt 

werden. Zudem sind die geschätzten Pa-

rameter durch vorgegebene Mindestgrö-

ßen, sogenannte Input-Floors, begrenzt. 

Andererseits ist immer auch parallel der 

neue KSA zur Ermittlung des sogenann-

ten Output-Floors zu rechnen. Damit 

wird künftig für die Eigenmittelanforde-

rungen derjenigen Kreditinstitute, die in-

terne Modelle anwenden, eine Unter-

grenze in Höhe von 72,5 Prozent der auf 

Basis von Standardansätzen berechneten 

Betrags eingeführt.

Die Vorschläge der EU-Kommissionen 

weichen teils von den Vorgaben des Ba-

seler Ausschusses für Bankenaufsicht ab. 

Als Termin der erstmaligen Anwendung 

der Neuregelungen schlägt die EU-Kom-

mission den 1. Januar 2025 vor und damit 

zwei Jahre später als vom Baseler Aus-

schuss vorgesehen. Weiterhin gewährt 

sie für bestimmte Vorgaben, die zu einer 

Steigerung der Eigenmittelanforderun-

gen bewirken, längere Übergangspha-

sen, zum Beispiel für die Erhöhung der 

Risikogewichte von Beteiligungen und 

bei der Einführung des Output-Floors. 

Durch die späteren Fristen soll den Kre-

ditinstituten ausreichend Zeit einge-

räumt werden, um die erforderlichen 

 Anpassungen zu implementieren und 

eventuell zusätzlich benötigtes Kapital 

zu beschaffen.

Übergangsfristen und 
Erstanwendung geeignet?

In dem aktuellen Basel-III-Monitoring 

schätzt die Deutsche Bundesbank auf Ba-

sis der Entwürfe der EU-Kommission und 

somit unter Berücksichtigung der Über-

gangsregeln im Output-Floor für die teil-

nehmenden Institute einen Anstieg der 

Kapitalanforderungen um 5,4 Prozent im 

Jahr 2030 und nach Ablauf aller Über-

gangsregeln 2033 um 11,1 Prozent. Der 

höchste Anstieg entfällt dabei mit 11,5 

Prozent und 16,8 Prozent auf die großen 

Institute (Kernkapital größer als drei Mil-

liarden Euro, nicht international tätig) 

der sogenannten Gruppe 2.10)

In den noch ausstehenden Verhandlun-

gen zwischen EU-Kommission, EU-Rat 

und EU-Parlament zur endgültigen Fas-

sung der CRR III und der CRD VI wird si-

cherlich auch zu beraten und zu entschei-

den sein, ob die aktuell geplante 

Erstanwendung und die Übergangsfris-

ten vor dem Hintergrund der wirtschaft-

lichen Entwicklungen weiterhin geeignet 

sind oder ob Anpassungen vorgenom-

men werden müssen.

Aktuelle MaRisk-Novelle

Bedeutende Prozess- und IT-Änderungen 

werden ebenfalls durch die anstehende 

7. Novelle der Mindestanforderungen an 

das Risikomanagement (MaRisk) ausge-

löst, die insbesondere den Bereich des 

Kreditrisikos und damit das derzeit schon 

aufgrund der wirtschaftlichen Situation 

stark belastete Kreditgeschäft betreffen. 

Denn im Rahmen der aktuellen Novellie-

rung sollen die im Mai 2020 veröffent-

lichten EBA-Leitlinien für die Kreditver-

gabe und Überwachung (EBA/GL/2020/ 

06) für deutsche Kreditinstitute über-

nommen werden. Die BaFin hatte bereits 

eine Anwendung der Leitlinien in der so-

genannten Comply-Erklärung gegenüber 

der EBA zum 1. Juli 2022 avisiert, sodass 

Zeitdruck besteht.

Mit den Leitlinien sollen die Kreditpro-

zesse und -standards der Institute verbes-

sert werden, um dem Entstehen leis-

tungsgestörter Kredite und einer mit-

unter während der Niedrigzins-Periode 

beobachteten „Aufweichung“ der Kre-

ditvergabestandards entgegenzuwirken. 

Die EBA stellt im Vergleich zu den aktuel-

len MaRisk-Regelungen konkretere und 

umfangreichere Anforderungen an die 

Beschaffung von Informationen über den 

Antragsteller im Rahmen des Kreditver-

gabeprozesses. Künftig sollen die Institute 

zusätzlich die Effekte möglicher negati-

ver Ereignisse auf die Kapitaldienst-

fähigkeit von Privatpersonen und Un-

ternehmen über Sensitivitätsanalysen 

ermitteln und in die Kreditwürdigkeits-

prüfung einbeziehen. Auch die Auswir-

kungen von Nachhaltigkeitsaspekten11) 

sind sowohl auf die Finanzlage und das 

Geschäftsmodell von Unternehmen in den 

Kreditwürdigkeitsprüfungen als auch auf 

den Wert von als Sicherheit fungieren-

den Immobilien zu berücksichtigen.12)

Generell bilden die Nachhaltigkeitsrisi-

ken einen weiteren Schwerpunkt der Ma-

Risk-Novelle. Ihre Berücksichtigung im Ri-

sikomanagement wird damit erstmals 

verpflichtend und prüfungsrelevant. In 

Anlehnung an das BaFin-Merkblatt zum 

Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken sol-

len Kreditinstitute angemessene Verfah-

ren entwickeln, um die Auswirkungen 

von Nachhaltigkeitsrisiken sowohl auf 

das Geschäftsmodell als auch auf die Risi-

kolage zu beurteilen und anschließend in 

die Geschäfts- und Risikostrategie einzu-

beziehen. Ferner sollen die Messung und 

Steuerung der bekannten Risikoarten 

(zum Beispiel Kredit-, Markt-, Liquiditäts-

risiko) um die Nachhaltigkeitsrisiken als 

zusätzlicher Risikotreiber ausgeweitet 

werden. Insbesondere von größeren Kre-

ditinstituten erwarten die Aufsichtsbe-

hörden nicht nur eine qualitative Beurtei-

lung der Nachhaltigkeitsrisiken, sondern 

eine Quantifizierung. Das ist aufgrund 

der Besonderheiten von Nachhaltigkeits-

risiken und fehlender anerkannter Me-

thoden eine große Herausforderung.

„Auf EU-Ebene soll die digitale Resilienz durch den  

Digital Operational Resilience Act sichergestellt werden.“

„Die Nachhaltigkeitsrisiken bilden  

einen Schwerpunkt der MaRisk-Novelle.“
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Fußnoten
1)  Die mikroprudenzielle Aufsichtsperspektive rich-
tet sich auf das einzelne Kreditinstitut und dessen 
Risikoprofil. Die makroprudenzielle Aufsichtsper
spektive betrachtet demgegenüber die gesamte Fi-
nanz- und Kreditwirtschaft und verfolgt vor allem 
das Ziel, Systemrisiken rechtzeitig zu erkennen und 
Gegenmaßnahmen vorzuschlagen.
2)  Siehe Deutsche Bundesbank/BaFin (2022), S. 12.
3)  Auf Basis der Ergebnisse des vorangegangenen 
LSI-Stresstests aus dem Jahr 2019 legte die BaFin im 
Durchschnitt für die weniger bedeutenden Kredit-
institute eine harte Kernkapitalquote von gerundet 
10 Prozent fest. Siehe BaFin (2020), S. 22-23.

Der Druck auf die Kreditinstitute, Nach-

haltigkeitsrisiken in ihre Strategien, Pro-

zesse und Messverfahren einzubeziehen, 

ist enorm hoch, wie auch die Anzahl der 

mittlerweile vorliegenden Papiere und 

Standards von Aufsichtsbehörden und in-

ternationalen Komitees. Dagegen zeigen 

die Ergebnisse einer Umfrage bei deut-

schen LSIs, dass diese die Bedeutung von 

Klimarisiken, auf die sich in erster Linie 

die regulatorischen Diskussionen richten, 

durchschnittlich gering bis moderat ein-

schätzen.13) In Anbetracht dieses Ergeb-

nisses und der erwarteten künftigen 

 Belastungen aufgrund der gesamtwirt-

schaftlichen Situation sollten die Auf-

sichtsbehörden den Kreditinstituten und 

auch sich selbst ausreichend Zeit geben, 

um sachgerechte und umsetzbare Metho-

den sowie Verfahrensweisen zur Einbe-

ziehung der Nachhaltigkeitsrisiken zu 

entwickeln.

Gefahren der Digitalisierung 

Die Vielzahl der veröffentlichten und 

noch geplanten neuen Anforderungen 

sollte von den Kreditinstituten zum An-

lass genommen werden, die Effizienz 

und Effektivität der gegenwärtigen Pro-

zesse zu überprüfen. Dabei sollte die Frage 

beantwortet werden, inwieweit digitale 

Technologien zur Schaffung regulato-

risch konformer und den Geschäftszielen 

dienender Prozesse eingesetzt werden 

können. Dies würde künftig zu Kosten-

einsparungen und einem optimierten 

Einsatz von Personal führen.

Aufgrund der zunehmenden Nutzung 

von komplexeren sowie internetbasier-

ten IT-Systemen nimmt jedoch auch die 

Gefahr von Ausfällen und Angriffen zu. 

Zusätzlich besteht eine stark erhöhte Be-

drohungslage durch Cyberattacken infol-

ge des Krieges in der Ukraine, auf die das 

Bundesamt für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik (BSI) und der AFS hinweisen. 

4)  Siehe Europäische Zentralbank (2022).
5)  Siehe Ausschuss für Finanzstabilität (2022). 
6)  Prozyklizität bezeichnet den Effekt, dass risikoab-
hängige Eigenmittelanforderungen und ihr Einfluss 
auf die Höhe der zur Ausgabe neuer Kredite verfüg-
baren Eigenmittel wirtschaftliche Auf- und Ab-
schwungphasen verstärken können. Siehe z.B. Wal-
ther (2012).
7)  Siehe BaFin/Deutsche Bundesbank (2015).
8)  Siehe Couaillier et al. (2022).
9)  Siehe European Banking Authority (2022).
10)  Siehe Deutsche Bundesbank (2022), S 22.
11)  Nachhaltigkeit wird in den aktuellen regulatori-
schen Papieren und Regelwerken in die drei Dimen-
sionen: Umwelt, Soziales, Unternehmensführung 
(Environmental, Social, Governance, kurz: ESG) un-
terteilt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken auch 
als ESG-Risiken bezeichnet.
12)  Siehe European Banking Authority (2020).
13)  Siehe BaFin/Deutsche Bundesbank (2022), S. 9.
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Der Umgang mit den daraus resultieren-

den IT-Risiken ist für deutsche Institute 

derzeit insbesondere in den Bankauf-

sichtlichen Anforderungen an die IT 

(BAIT) geregelt. 

Gute Ausgangssituation

Auf europäischer Ebene soll die digitale 

operationelle Resilienz des gesamten 

Finanz sektors durch eine gleichnamige 

EU-Verordnung, den Digital Operational 

Resilience Act (DORA), sichergestellt wer-

den. DORA umfasst unter anderem ver-

schiedene Bereiche des IT-Risikomanage-

ments und verschärft oder konkretisiert 

teilweise die Vorgaben der BAIT. Dadurch 

sind auch hier zusätzliche Anstrengungen 

der Kreditinstitute in den nächsten Mo-

naten erforderlich, da DORA zum 1. Janu-

ar 2025 in Kraft treten soll.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

auch in Zukunft die Herausforderungen 

für die Kreditinstitute und die Aufsichts-

behörden – wie auch in den vergange-

nen Jahren – hoch bleiben, da sie einer-

seits eine Vielzahl von Neuregelungen 

umsetzen und andererseits sicherstellen 

müssen, dass ausreichend Kapital zur De-

ckung der Risiken aber auch zur 

Aufrechterhaltung des für die Wirtschaft 

erforderlichen Kreditangebots vorhan-

den ist. Die positive Nachricht hierbei ist, 

dass sich Aufsichtsbehörden und Kredit-

institut in einer guten Ausgangssituation 

befinden.

„Die Herausforderungen für die Institute  

und Aufsichtsbehörden bleiben hoch.“


